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Motion
über die Erhebung verursachergerechter
Gebühren für sämtliche Amtshandlungen in allen
zuständigen Bereichen des Kantons

eröffnet am 27. Januar 2009

Der Regierungsrat wird aufgefordert, sämtliche Gebühren auf das Verursacher- und
Kostendeckungsprinzip zu überprüfen und wo nötig die entsprechenden Korrektu-
ren sofort vorzunehmen. Das Gebührengesetz – in Kraft seit 1. Januar 1994 – ist ent-
sprechend anzupassen. Die einzelnen Gebührenverordnungen müssen überarbeitet
und auf das revidierte Gebührengesetz abgestützt werden.

Begründung:
– Der Kanton Luzern hat in den letzten Jahren in verschiedenen Etappen die

Steuern für die Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Familien und die Unter-
nehmungen wirkungsvoll gesenkt und somit die Steuerzahler finanziell entlastet.
Nicht oder zuwenig angepasst wurde die Erhebung von verschiedenen Ge-
bühren.

– Obwohl gemäss aktuellem Gebührengesetz grundsätzlich das Kostendeckungs-
prinzip gilt, werden heute noch in mehreren Bereichen Gebühren nicht primär
nach demVerursacher- und Kostendeckungsprinzip erhoben, sondern nach
diversen Kriterien. Zum Beispiel werden für den Einbau von Heizöltanks das
Fassungsvermögen und für eine Eintragung von Eigentum ins Grundbuch die
Vertragssumme oder der Katasterwert als zusätzliche Kriterien genommen.
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